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Römisch - Miserlichen Majestät
Jammer-Richter,

Gnädigster Graf und Herr!

'einer Churfürst!. Gnaden zuCökln, AnwaldS gnädigstem-Herrn Principalen
ist wider Vermuthen zu vernehmen gewesen, daß die in gegenwärtiger
Sache abermal eingewandte Vorstellung und Bitt pic> lieltlrurions
in InreZrum, durch die Urthel vom 2?ten Febr. laufenden Jahrs als

unförmlich der Ursach abgewiesen worden, weil man sich dabey die Widerlegung
der, durch den Druck öffentlich nicht nur bekannt gemachter, sondern auch verschie¬
denen -HemN jUrchels - Sprecheren bey dieser höchsten Gerichts-Stelle, geflissentlich
mitgetheilter, so genannter kurz gefaßter Nachrichten von Kaiserswerth : zum Ziel
gesetzt, so doch niemal eine?srs ^Aorum geworden seyen.

Es wäre zwar ein leichtes gewesen, fotbane Widerlegung vor der Übergebung
in die Form eines zierlichen Libells umzugiessen, und darinn, mit gänzlicher Ver¬
schweigung obberührter Kaiferswerther Nachrichten, diejenige höchst-trifcige Gründe
und Beweisthüme vorzubringen, wodurch jene ihre vollständige Ablehnung erbielten,
mithin das höchst-Richterliche Amt bewogen worden wäre, diesseitiger gerechtester
Bitt zu willfahren. , ^

Da aber die Arbeit schon fertig, und Anwalds gnädigstem Herrn Principalen
hoch daran gelegen wäre, in Rucksicht auf das bereits erkannte 5 K. böchst-beschwer¬
liche ^lsnäarum 6e execzuenäo all weiterem irreparablen ?rscju6itz auf alle mög¬
liche Weise in Zeiten vorzukommen:hat man sich gemüßiget zu seyn erachtet, gleich
bemerckte Arbeit, so, wie sie da läge: ungesäumter, und ssgar durch einen Courier
in der Gestalt einer Beylag zu der, vom obgehörren Anwalden zu gleicher Zeit zu
übergebender untertbänigster8upplicarion pro conLeclencla eaäemmer l^estim-
rionL an seine Behörde sä exkibenäum abzuschicken, in der fest- geschöpften Hof-
nung, obbelobtes höchst - Richterliches Amr würde in einer so ausnehmend wichti¬
ger Sache, nicht eben so viel auf die Weise des Vortrags, als dessen bewährte
Wesenheit das Augenmercke gerichtet haben.
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Nachdem sich gleichwohl darunter, dieser Seits, geirret worden : so soll Au¬
wald nicht umhin, um dem höchst-Richterlichen Befehl ein Gnügen zu leisten, seine
best gegründete Nothdurft zu dereinstiger Erhaltung der mehrmal gerechtest - gebet-
rcner kettirmion. so wider di,e unterm I s. May Jahrs 1762. in der Hauptsache
ergangene Urthel, als das nachgehends erkannte ^Isnöalum 6s execzuenclo, nebst
Wiederhohlung all diensamer diesen Endes vorhin vorgestellter Bewegungs-Gründen
folgender mästen aufs neue untertänigst vorzubringen, und anvorderst zu bemercken,
wie die Sr. Ehurfürstl. Durchl. zu Pfaltz im ersten IVlembrc» kurz angezogener Ur¬
thel cis l j-ra lvisji 1762. zuerkannt werden wollende Befügsamkeit zur Wiederlöse
des Schlosses, der Stadt und des Zolls zu Kaiserswerth mit allen Zubehörungen
dieser Seite fast unbegreifiich falle.

Dan obwohl Höchstgemcldt-Se. Ehurfürstl. Durchl. von dem'WilKsImoluli».
cenli abstammen, welcher bey der,an den kuperrum pslarinum im Jahr 1)68.ge¬
schehener SuboppiAnorarion, sich das .sus reluenäi vorbehalten haben soll, so seynd
sie jedoch nicht weniger auch durck den unter Höchstdero Vorelteren sich mit
befindenden ^oannem 2äum (ülivenlem, auf welchen die ganze Nachlassenschaft
dcs (ZerarcZi lVZgrcgni, wie beym

zu ersehen, verfallen gewesen ist, in der Erbfolge dieses (Zeraräi tuccaäiret: sodann
durch ihre Pfalz - grafliche Ehur-Vorfahren in die Erbschaft des Orronis palarim
ebenmäßig eingetretten.

Woraus daherojsich ergiebt, daß gleichwie der(-ergr6usk?srcanu8und()rr»
pslarinus wegen des an den Eöllnischen Erzstift geschehenen Erb-Verkanfs jetzt-
gemeldtem Erzstift zur Gewehrleistung verbunden gewesen seynd, also nunmehro
diese Verbindlichkeit auf mebr höchstgemeldteJhre Ehurfürstl. Durchl. zu Pfalz unge-
zweifelt verfallen seye. Folglich die von Jhro als Herzogen zu A'ilich angehobene
Wiederlös-Klag durch jenen bekannten Rechts-Satz:quemcieeviÄionerener g6iio,
eum g^enrem repellir Lxceprio, entkräftet, und daraus Höchstdero Inczuslikca-
rion zu dieser Wiederlöse an Tag geleget werde.

Zwar .fr es nicht ohne, daß in einer alleiniger Person ein 6uplex ?erk».
namm Ksipe6ius, deren ein jeder eine besondere rechtliche Würckung nach sich
ziehen kan, eintreffen möge; solches aber hat alsdan nur statt, wan die ä perionZ
relpeäiu cluplici (.onliäerslicis ausgeübet werden wollende Rechte zusammen stehen
können.

//T'. I. 0^/1 44. /?. 12.
Z'. z l°7.

c/e §. ).». ZI.
(Ä/. l. ». s8. s9.

Und wan allenfalls Ihrer Ehurfürstl. Durchl. zu Pfalz die Eigenschaft eines
Herzogen zu Jülich die hinlängliche t^uMczrion zu mehrerwehnter Wiederlöse
ertheilen möchte, so würde ja hinwiederum die andere Eigenschaft eines Erb« Nach¬
folgeren deß (-erarck ^larcani und Orronis pglsrini von der Würckung seyn
müssen, Höchstdieselbe zur CviÄions-Leistungverbindlich zu machen;

Woraus ein mehreres nicht erfolgen könte, als daß mit einer Hand obrück zu
geben wäre, was mit der anderen empfangen würde.

Da auch auf den Fall, wan die Jülische Wieverlös-Klag gegen den Eöllnischen
Erzstift in denen Zeiten wäre angehoben worden, als die HerzogthümereMich,
Eleve, und Marck annoch nicht unter der Regierung eines alleinigen Lands-Herrn
vereinbahret gewesen seynd, wohl niemand, das Haus Marck von der Obligenheit
zur Lviciions-Leistungfreyzusprechen, sich würde haben beygehen lassen, so wird durch
den zufälligen Umstand, daß hernächst die vorgemeldte Häusere der Bottmäßigkeit
eines alleinigen Lands-Regenten untergeben worden seyen, die vorhin gestandene
LviÄions-Schuldigkeit nicht aufgehoben zu werden vermögen.

Es hätten ferner Ihre Ehurfürstl. Durchl. zu Pfaltz zu vorgemelter Wiederlöse
auch darum nicht zugelassen werden können, weil von Zeit der im Jahr 1568.
vom Haus Jülich dem Pfalzgrafen kuporrc» geschehener Verpfandung bis zu der
im Jahr 156?. erfolgter anmaßlicher Aufkündigung mehr als zwey Ls-cuia ver-
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flössen, in welchen die Besitzers deren ehemaliger Jütischer Kaiserwerther Rechten
der Wiederlöse halber nicht besprochen worden seynd, solcher mehr! als unerdencklicher
Zeitkauf aber Rechts begründet dasür zu halten veranlagt, daß vorgemeldte Be«
sitzere "l'irulo aä rrgnsterenclum Oominium kskill sich indessen den Eigenthum
besagter Rechten awoibcn haben werden, dan itens ist nicht allein diese rechtliche
Vermuthung in der allgemeiner Rechtslehr gegründet, welche ausser Zweifel stellet,
<^uo6 (Zecurlus remporis immemorialis oprimum c^uemviz 'I'imlum ilä prse-
lumi isciar, ur illum prodare opus non lir.

Lo^-7/. I Z78. n. 24
^ §. 28-

Sondern es haben 2>tens Weyland Ihre Cburfurstl. Durchl. k'riäsrick zu Pfalz
solches selbst anerkennet, da in ihrer beym Cammer-Gerichtübergebener Lxceprionzl-
Vorstellung sie sich dahin zu äusseren keinen Anstand genommen haben: Es seye der
„von Jülisch-ClevischerSeiten angefubrter Contract gar zu alt, und unerhört,
„daß man eine Pfandschaft über 2.00. Jahr stehen lassen, fort demnächst 6s )urs
„expsriren wolle, da keinein rcrum nzmrä wäre, noch seyn könte, non
„rgnrum ralione prselcriprioni?, iecl erigm ob prs-tumpriiS mucariones cgulse
„vel cau^rum pollsilionis quse inrerveni/Ie creclanrur.

Was von Chur-Pfälzischer Seiten, hierunter wahr und gerecht zu seim, ein¬
mahl erkennet worden ist, bleibet unwiderruflichbestehen, und waltet ausser Zweifel,
daß durch den obangezogenen Umstand des eintreffenden relpectä8 pcrlönsc ciuplicis
solches in eine Unwahrheit und Ungerechtigkeit nicht abgeänderer werden könne.

ztens hat durch die ex Oecurlu rempori8 immemoriall8 entstehende ?rse-
tiimprionsm immurarionis 8wrÜ8 anriczui im Jahr 1680. das gesammte
Reich die ehemalige von der Cron Franckreich im Elsas gesuchte keumon mit recht¬
licher Befügnüs ablehnen zu können, dafür gehalten.

Und ist vorgemeldte ?rsc5umprio von der Würckung, daß nach Lehr des annoch
lebenden Reichs ^Hofrathen

/)///! §. 2l.
sie änderst nicht, als protzzrions iri Lonrrsrium elicliret werden möge.

4tens wird vorerwehnte ex 6ecurlu remporis plus czuam immemorizlis sich
ergebende prsc/ümprion des abgeänderten Zcarüs anri^ui durch folgenden besonderen
Unistand bestärcket:

Es ist nemlich im Jahr i;??. zwischen dem >VilKelmo von Jülich und Berg
an ein?r, so dan dem >Haus Cleve und Marck anderer Seiten, wegen des Kaisers«
werther Zolls darum ein Krieg entstanden, weilen jetztgemeldre beyde Theile nicht allein
wie vom * ^

I. ^/?«««,» I Z97-^F. !05.
angeführet wird, sich einer auf den Zoll gehafteter Erbrenth von ^400. Gulden
(wovon hernächst ein mehreres zu vernehmen seyn soll) sondern auch des Eigenthums
der ganzer Kaiserlicher« im Jahr 1 )48. an das Haus Jülich gelangter und darauf
im Jahr 1568. dem Pfalzgrafen eingegebener Pfandschaft haben anmassen wollen.

Vorgemeldter V/ilKsImuz ^uliscenlis stammete ab von dem ersteren ^cczui-
renten mehrerwehnter Kaiserlicher Pfandschaft per lineam mslculinam, der ^c^ol-
pkus Llivenlis aber nebst seinen Brüderen äelcenäirten von besagtem ersteren ^c-
czuirenten durch ihre Mutter lVlargsreck, welche eine Schwester des vorgemeldten
VVilkelmi iuliscenlis gewesen ist.

Dieser Krieg wird von dem obangezogenem - diesseits nur in pMlzus <Zelei>
vienridu8 angenohmen werden könnendem

Tom. 2. ;8- ^ l zy?.
folgender Massen beschrieben .' ^oclem kocanno>VlIkeImu8 IVlonrium Dux^6ol-
pkc» LliviX Ouci exLorors Zeniro nepoü arrox inrulir bellum, cu^u8 causa l'e-
ionlum Lselarl8 Inlülse fuir, czuc>6 urerczue libi ex conrroverlo )ure venciicalzgr.

^lonlium Oux 1mpzrien8 morse cum numerolillimo exsrciru (üliviam in>
Aressu8, (Üiivios aä prselium evocsvir. Increpicli gä bXc Llivil 7ms lulü
pgMM XsIIelilem pusnse ls liltuiu, marre e L^Anea rurri lpscianre k'ilii Lc^rarriz



cruenwm cenamcn VlÄo? xrimo dongresu vux ^onrium. mox IN-
üsurack scie a XVelalienübus cTÜis cgpwhue ciivws abäucuur.

D-r in --rschi-d-n-n andmnErMnWi, g.gm dwErjstift gar zu parth-yisch-r
und Ä-w, l» vi-l !>« SOistisch- Ang«l«!nh.>t b-lsng-1, mch, ,-d-smchl pro
>Ziliorico omni exceprwne m^ore anzusehender

vermeldet diesen Ausgang des Kriegs auf em« gwcheWesse, msonderhe-t, daß der m
Gckwqenschaft gerathener^ilwlmus^lmcenüsdem Uberw.nderen ^Zolpw eil-
v^nii den Kaiscrswertber Zoll zu überlassen gezwungen worden seyc. Durch welche
^oll-Uberlassung besagte lMorici wohl ein anderes mcht, als den vonJulich daran
besessenen Tbeil werden verstanden haben wollen. Und wäre also schon damahlen der
Eiaenthum der Kaiserlicher vom Haus Mich erworbener Pfandschaft bey dem Cle-
visch-MärckischemHaus, mithin das vom Haus Julich prXtenäirtes>8 reluenäi
der an den Pfalzgrafen kupermm gelangter After-Pfandschaft erloschen.

Jahr i soll zwar der^äolpkus Oliveniis. als er die Tochter des vor-
aemeldcen Pfalzgrafen geheyratbet hat, vorerwehntemVVilKelmo^uliacsna.wie in
der Nebenlag lud. N. io. der so genannter Mmsc ?ollellioniz ?slaunse vermeldet
wird, das vorbesagte sus reluencli wiederultt bestätiget haben; Es findet sich
aber dabey der ausdrücklicher von emehntem ^olpko geschehener Vorbehalt: ES
„wäre dan, daß sein Ohm XVUKelm v. Jülich oder bessm Erben, Untersesse und
„Luide des verschuldet hetten. . . ,

Die Absicht des mehrerwehmen ^Zolpki gienge bey Errichtung der obangezeigter
Heyrath insonderheitlich dahin, seine Macht dermalen zu erweiteren-neoxuLkaberec
ceäere Ouci IVlonriuin

/o^. 2^/<) ^,7»/?/. U Z8.
Und ihme ertheilte der vorgemeldter bedinglicher Vorbehalt: m Es seys dan, daß

..der XVUKelmus luliscenüs oder dessen Untersassen es verschuldet batten: bey sich
begebenden jedesmaligen Kriegs-Umuhen die Gelegeuh^t, so wohl in Gefolg dieser
«üonäirioniz reiolurivre, als auch lurs Lelli sein obaiigeZogenes im Jahr i ??7.durch
die Waffen behauptetes Recht auf Kaiseröwerth wiederum geltend zu machen.

Diese Gelegenheit ergäbe sich annoch in eben dem vorgemeldtem i)??ten Jahr,
„in czuc» s6kuc fumanre ex piivre (üoncroverkä oäio gryue irk iruer luliacenlss
„Li Llivenles kellg sZirars 5unr.

k« I Z99. />.7F. z8.

Wobey dan der ^ZolpKuz.LIivsnüs, aller vernünftiger Muthmassung nach,
sein vorhin gehabtes Recht sich wiederum zuzueignen, nicht wird vergessen haben.

stens ist eine annoch fernere prselumprio des abgeänderten 8rsrü8 znuczui. und
der geschehener Erlöschung des ehemaligen.suris reluenäi.suIisLeniis daraus herzu¬
nehmen, daß, nachdem der ^äolpkus Llivenkz im Jahr 141^. dasjenige, was
Er in Kaiserswerth besessen, seinem Bruderen (Zersräo mit verschiedenen anderen
Herrschaften und Schlösseren, wie beym

zu verlesen ist, abgetretten hat, besagter (5-rar6us bey dem vorhin bereits an¬
gezeigtem Verkauf alle seine KaiserswertherEinkünfte und Rechte dem Cöllni-
schen Erzstift mit solchen Ausdrückungen erblich übertragen habe, welche nieman¬
den, als einem wahren Eigenthümern hätten zustehen können; inmassen dabey ver¬
meldet worden ist, daß weder des Qeraräi Erben, noch sonst jemand anders, In-
„tracht, Widerspruch oder Hindernüs einzulegen, der Erzbischof auch, und dessen
„Nachfolgere an vorgemeldtem Cöllnischen Erzstift solche verkaufte Stücke, gleich
„anderen ihren erblichen Schlösseren, Güteren, und Rhenten zu allem ihrem
„Willen zu haben, zu gebrauchen und zu gemessen hatten. Nicht weniger der Her-
nächstiger Verkauf des Pfalzgrafen Onoms an den Erzbischofen 1'keoäoricurn

ch.i. auf eine erbliche Weise, md wie die Nebenlage lud i. permeldet, auf ewig
geschehen.

<tenS



6tens ist zu diesen beyden ^onrraÄen das Haus Jülich aus derungezwei»
felter Ursach, daß damahl schon vorerwehnter Lrarus anriczuus abgeänderte, und
das ^U8 reluenäi ^uliacenlö erloschen gewesen seye, nicht zugezogen worden/ob«
fthon bey dem vorhin zwischen dem Psalzgrafen kuperw und ^äolpko LU-
vLnli im Jahr i,'??. errichtetem (>olnrsct allerdings für räthlich Ware angesehen
worden, -ftlche Zuziehung des Hauses Julich nicht ausser Acht gestellt zu be¬
lassen.

7tens bat wegen des obangeführten, vom (-eraräo ^sgrczno an den Erz«
Bischöfen ?Kecxlc>riLum geschehenen Kaiserswerther Verkaufs zwar des jetzt-
gemeldten <?ersr6i Bruder ^äolpku8 den Erzbischofen mit Krieg angefallen,
der damahliger Herzog zu Jülich und Berg gleichwohl besagtem Erzbischofen
wider letzt- gemeldten ^iolp^um Liivensem mit bewafneter Hand beygestanden.

welches alsdann gewiß nicht geschehen seyn würde, wan damahlen annoch das
mehrberuhrtes reluea^ii ^uliscerisL bestanden hätte.

8tens Als auch im Jahr 1461. die Erzstift - Cöllnische bey des
Reichs-Archlv pglcis5pecigIi8Lonunuzrionsprimgpz^.4^s. erfindliche Lands»
Vereinigung errichtet, und dabey als ein ewiges Grundgesetz der Erzstiftischer
Lands-Vcrfassung festgestellet worden ist, daß Kaiserswerth den? Erzstist beyzu¬
behalten seye, hat dieser öffentlicher Vorgang, in Ansehung so vieler dabey zu¬
gegen gewesener, im Jülischen nicht weniger als im Collnischen Erzstift begüterter
Ritter-bürtiger Landständen, dem Haus Jülich zwar ohnmöglich unbekennt seyn
können, da aber jetzt- gemeldtes Haus bis zu dem Jahr 1556. mithin 74. Jahr
lang darzu still geschwiegenhat, so erfolget daraus, daß selbiges seine desfalsige
Unbefügsamkeit selbst anerkennet habe.

?tens Kommet diesem hinzu, daß vermög des vom Pfalzgrafen I.u6eniF,
in wessen Chur - und Erbfolg Ihre dermahlen Regierende Churfurstl. Durchl.
zu Pfalz eingetretten seynd, im Jahr 142.6. ausgesprochenen, dem diesseitigen
impr^ilo luk l^ubrica.' ^uliirig ^otlstlionis ^lecioralis j^cLlciuc Lolonieuüz
n.21. beygelegten I.gu6i dem Collnischen Erzstift das Kaiserswerth rechtlich M
erkennet, über dieses auch

iote»s besagter Erzstift laut deren lud >?. 2.6c z. nebengehender Friedens-x.2.6ez
Schlüssen von denen Jahren 1464. und 1681. gegen die zu mehrerer Befestigung
des Ruhestands geschehene Einräumung deren werteren Soist uns Zanthen da¬
bey bestattiget worden seye.

Die sur den Collnischen Erzstift eintreffende Verjährung ertheilet eine an«
derweite zu Begründung der, wider das obangezogene erstere membrum der
Urtheil nachsuchender, keliirurion sich hervorthuende erhebliche Ursach.

Der darzu erforderlicher riculus wird aus denen obangezogenen Umständen
auf vielerley Weise an Hand gegeben.

Dieser erwürcket zugleich die bonam üäem, und solche ist durch keine denen
zeitlichen Erzbischofen zugekommene Urkunden, woraus sie ein dem Haus Jülich
zugestanden gewesenes ^us rsluenäi hätten ersehen können, jemahlen unterbrochen
worden.

Wogegen nicht irret, was die dem'vorerwehntem Imxreüc» iüb kubrica:
^uliiliz pcMllionis LleÄorslis palalinX lud n. I). angeführte Nebenlage
vom Jahr 1440. Freytag vor St. Viri, dahin vermeldet, ob solten dem Erz¬
bischofen l'kLoäorlco bey dem Verkauf des 0lrorüs pglarini die auf Kaisers¬
werth sprechende Briefschafren ausgehändiget worden seyn, zumahlen diese Bey¬
lag für eine glaubwürdige Urkund darum nicht angesehen werden kan, weilen
dabey kein Kaufschilling nahmhaft gemacht wird, weder auch das einvermeldete
Angeben der damahlen schon geschehen seyn sollender Zahlung mit der Wahrheit
übereinstimmet, sondern solche Zahlung allererst im Jahr 1442. am Montag
nach Lxguäi, laut der obangezogener Quittung iuk 2. erfolget ist; und
über dieses eine von Chur-Psälzischer Seiten aufgelegte Urkund vom Jahr 1440.
clie 8. Viri bezeuget, daß an diesem Tag jenes ^us reluenck ?alarinum,
welches Pfalzgraf kuxreckr bey der von ihme an den LUvsn-
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km ferner geschehn seyn sollender Affter-Nerpfandung vorbehalten hak, an-
nock in Pfalzgräflichen Handen bestanden habe, mithin nicht schon an dem
vorhergairgenemFreytag habe verkauftet gewesen seyn können.

Wan aber schon allenfalls auch der Erzbischof 'rkeoäoricus von einein
ehemahligemJütischen .sin-s r^usnäl benachrichtiget gewesen seyn sollte, so
wäre er gleichwohl aus denen obangezogenen Ursachen opcims 6cl(.> zu glauben
veranlasset gewesen, daß bey dem hernechstigem mehr als nnerdenckl'chem Zei^
Verlauf eine Abänderung des vominii erfolget gewesen seye. Und hatten
wenigstens so viele hernächst gefolgte Erzbischöfe ein anderes nicht dafür
halten können, als daß ihre V.orfahren mit Rechts - begründeter Befügnüs
sich als Eigenthümer? des Kaiserswerth betragen baben, wodurch dahero diese
letzt - gemeldte Erzbischöfe in Stand gesetzet worden seynd, eine Verjährung
in' ihrer Person anzuheben, wan so gar erwehnte ihre Vorfahren in mM
Käs gewesen wären.

^ k/'r. c/e §. 5. 77. IZ8. 140.
2. 7,7 L/777, §. 9. ». 7.

Bey dem zweyten membro der Urtheil, welches Jbrer Cburfürstlicheii
Durch!, zu Pfaltz die Kaiserswerther ?eiceprg gegen Vergütbungderen
Reichs üblicher Zinsen von Zeit deren cx äepoliw zuruckgenohmener Gel-
deren zuerkennet hat, ist ungezweifelt 5upponiret worden, daß die alleinige
bloß wörtliche Erbietung nebst der einsweilic; geschehener OLpomrung des
angebentlichen, so gleich darauf ex" vepoüw zuruckgenohmenen Ertrags
deren Pfandschillingen, zu Gewinnung solcher peiceprorum für hinlänglich
erachtet werden müste.-

Daß aber gegen die in einem solchen 8uppolirc> sich begründende Ur¬
theil bey denen bereits angeführt und weiters folgenden Umstanden die
nachgesuchte Iveüirurio in ime^rum billig anzuhojfen seye, ergiebt sich aus
denen offenbahresten Rechten, als welche unumgänglich erforderen, daß aus
erfolgende Verweigerung des Oeäiwris zu Annehmung deren ihm erbiethender
Gelderen, der Nekiror solche Geldere nicht allein bey dem Richtern über»
zehle, conli»nire und äeponire.

19. ^/l?
1. /10^70?'^ 7/7
7. 777 ^777/'?o?v77/ L?'

^>'7/77775777/7777719. Lo^/. 77. z.
^7o^'. Oz77/ ^9. 77. 291. ZlO. N l.
^^7/^5,- l/e z. 2. 77.5 l. ^

777 7/70t/5»'77. ^ <5. > 5. ^ 17.
sondern auch daß er selbige i" Oepoüro belasse, mithin nicht zurücknehme.
I?c> czuoä x)ecunia rszlirer non cenlegrur oblarg, <ZUX non pLiäurar ol)-
lalä

lO. 5. Vc^/t/777 /??7^777^. 777 »'5777 7/5»'/o. > -
Oepoiinc) czuoczue nun^ugm 5zc.ta 5uillo cenlearur, 6, Oelziror pecunizm
ä^olirsm rsceperir. '

^5»7//777i'?77. /?./ /> 19. l
^7^77. /). f. 777. 2.77: 27.

L077/. 59. 77. Z04. U zc>6.
5^7757^«?.'/?^/^. 7/t. ^7/7^77/ 7770^ toÄ. M/Z'. §. ^77.17.

<?</ Lo//. ^7^. 4. l g. --/. 2.
s)uin pc>riu3 reclpiens pecumgm ä äe^ollram renunriare viäesrur ^uri
iuc> ^ >

^?e7»^777F ^ 6.l<?S77c/. 5.77. 479. 480. 481.Das Beschwer dieser Urtheil wird-dadurch vergrößert, daß Ihre Chur-
fursiliche Gnaden dabey zu Vergüthung allinger percepiorum angewiesen
werden, ohne daß vorab die Erkundigungeingezogen worden seye, ob von
denen dabevorigen Churfürsten Lslsmino, (zsbkar<io, Lrnetto, t'erZingnclo,



Maximiliane) Ncnri-D, und loicpdo (Üomenrs der Erzstift sich MahlM
als Erb dargestellet habe, oder darzustellen gemeint seye.

Das dritte membrum der^Urtheil, wodurch denenjenigen, welche auf
gedachtes Kaiserswerth, und dessen Zoll 1"im!o ^zecizli öc pgrrlLulari einige
Jahrs-Rcnthen zu forderen haben, solches Rechts-vergnüglich zu erweisen aufge¬
geben wird, benlbet zwar! auf ganz unbegreiflichen rarionibus cleciäencti, zu-
mahlen der alleiniger Besitz, bevorab wan selbiger von so uralten Zeiten offen¬
kundig ist, einen jeden von der Aufieg - und Rechtfertigung des l'irull, bekenn¬
ten Reckten Zufolg, befreyet, jedoch ist zu allem Uberßuß dieser Beweiß, wie
des mehreren bald erhellen wird, von Seiten Ihrer Churfürstl. Gnaden dermas-
sen schon beygebragt worden, >daß darüber ein mehreres nicht hätte verlanget
werden können.

Dahero nunmehro dieser Punct der Urtheil von selbst zerfallet.
Das vierte membi-um mehrerwehnter Urtheil, vermag wessen die Abtre¬

tung unaufhaltlich zu verfügen aufgegeben wird, lupponiret ungezweifelt,daß
zu diesseitiger Ein - und Beybehaltung einiger Renthen und Gefallen gar keine
anscheinliche, und allenfalls eine slciorem inägZinem erforderende, 'I'imli vor¬
handen seyen. Wie irrig aber diese geschöpfte'Vorbildung seye, wird in her?
nächst folgenden? auf eine unwiderstehliche Weise sich umständlich äusseren.

Das Lxsqu^xlo betreffend, ertheilet zu der dawider nach¬
suchender lxcüimnon für erst die Dunckelheit der Urtheil eine begründete Urfach
an Hand.

Es wird durch diese Urtheil zwar verordnet, die Stadt, das Schloß und
den Zoll mit allem Zubehör, Inhalt der Pfand-Verschreibung, abzutrctten; der
gegenwärtiger Rechtsstreit aber hatte nicht die alleinige Frag der Wiederlößlich-
keit vorgemeldter Pfandschaft zum Vorwurf, sondern es beruhete derselbe zugleich
auch auf die Entscheidung deren in mebrerwehnter Urtheil stillschweigend vorbey¬
gegangener fernerer Fragen, wie vorgemeldte Pfandschaft eigentlich zu verstehen,
ob nemlich dieselbe auf eine dem Erzstift - Cöllmfchem vom Kaysern er¬
langtem älterem Pfandrecht unnachtbeiliger Weise, oder dergestalt auszudeuten
seye, daß sie den ganzen Kaiserswerther Lomplsxum mit Ausschließung des be-
sagten^Erzstifts begreife?

So viel auch den Zoll insonderheit belanget, wurde bekenter mass'n darüber
ferner gestritten: ob das Hauß Iül.ch daran ein mehreres, als den mit verschie¬
denen Lasten beschwerten Ertrag von n.l'urnmlen, gehabt habe? so dan: wem
die übrige l'urnojstn, und auf gemeldtemZoll hafftende Rentben und Gefalle zu¬
gehörig seyen? über welches alles gleichwohl in oft gemeldter Urtheil die Entschei¬
dung ebenwenig abgegeben worden ist.

Dahero dan auf den Fall, wan gegen bessere Zuversicht , wegen des Puncts,
ob die Iülifche Pfandschaft wiederlößlich seye, es be.y der Urtheil sein unabgeän-
dertes Bewenden haben sollte, jedannoch,^ vor der Vollziehung, des lVIanäari,
cis execzuLnäc» die nähere Oberrichterliche Erörterung deren vorberührter Fragen
um so mehr vonnöchen seyn würde, als sonsten es denen Herren IZxscuuons-
(üommMi iis zu wissen nicht möglich seyn könnte, was der Erzstift abzutretten,
oder zu behalten haben solle.

Daß nun aber unter der Jütischer Pfandschaft das älteres »Erzstiftisches
Pfandrecht nicht begriffen, daß auch all dasjenige, was an dem Zoll den vor-
gemeldten Ertrag deren n., nach Abzug deren darauf haftender!
Lasten, übersteiget, dem Cöllnischen Erzstift zugehörig , und selbiger dabey zu
handhaben seye, solches ergiebt sich, so viel vor erst das vorerwehntes Erzstif¬
tisches .su.-i gnriczuius belanget, aus folgenden Ursachen : daß von Chur-Psälzi-
scher Seiten nicht erwiesen werde, wie dieses vom Kaysern ^Ibei-co dem Erzstift,
vermög des in dem diesseitigen Imprellc» lulz rubricz Juliiris ?ol!ellloniz

äib n. 8- beygelegten /^ch'uncii, ertheiltes Pfandrecht Mahlen er¬
loschen seye. Jnmassen dasjenige, was. aus einigen k^illoiicls deren neuerer
Zeiten zu dem Endzweck hat angeführet werden wollen, um daraus zu. behaupten,
als ab aus Veranlassung des von mehrerwehntem Kapsern mit denen vier Chur^

fürstei,



sürsten des Rheins geführten Kriegs das Kaiserswerth kinweggenobmenseyn
solte, für einen Beweis darum nicht angenohmen werden kan, weilen nebjt
dem, daß überHaupts auf die ttittoricos kein fester Grund geletzt werden
könne , , „

//. 5. 6.
xr^serlim in prse^uclicium rerrii czuog6 res mäFni momsnri

Fvi/e« t/e eo ^ K. co.
sich ohnehin kein einziger Lcripror cos-vus findet, welcher die angegebene
Kaiserswerther ^iinwegnehmung bezeuge. Woraus dahero die von denen
obangezogenen jüngeren tMoricis geschehene desfalsige Erzehlung für eine
Unwahrheit anzusehen ist.

/)///.' 5- sZ- 54-

§. 24.
c/. /)^. K. 9.

Es hat Geschichts- kündiger Massen bey vorgemcldtemKrieg mehrbe-
sagter Kayser ^lberrus seinen Gegneren zwar Schaden zugefügt, nicht aber
eine ernstliche Willens-Meynung erwiesen, die Zoll^Gefalle sich selbst zuzu¬
eignen, und diese denen Besitzeren völlig entziehen zu wollen.

Es bewehren die ^nnalss Lolrnzrienles apu6 ^i-iiiilum parrs 26z
xgA. 62., welche im Jahr 1505. sich endigen, permillinn lioc belli rem-
pore kominibus I^kenum cum nsvibus libere sicenciere Lc
cenäere, folglich hat der Kayser durch die Zoll-Gefalle seine Einkünfte nichr
vermehret, sondern denen Churfürsten nur den Verdruß verursachet, daß bey
wahrendem Krieg niemand aus denen Zöllen einigen Nutzen haben solte.

Der Ausgang dieses Kriegs bezeuget annebens, daß es mehrgemeldtem
Kaisern darum keineswegs zu thuen gewesen seye, die von ibme eingenom¬
mene Oemre, worunter Kaiserswerth mitbegriffen gewesen zu seyn, mehr
erwiesen wird, für sich zu bebalten, sondern daß der Endzweck nur dahin abge-
zielet habe, sich in Zukunft Ruhe und Sicherheit zu verschaffen.

Der Erzbischof zu Maynz ist gegen blose Sicherheits-Stellung zu Gnaden
wiederum aufgenommen worden, wie dieses der Losevus ^lberrus ^l-Aenri-
nenlis Zpucä l^rttiiium paA. n. 40. in verbis.- ^lo^unrinuln keZi üiK-
cienrer gct ^isrikim fuille reiiimrum, versicheret.

^rirkemiu8 in (^kronico ^iisurZienli l'om. 2. pgA. bestättiget
dieses mit der Erzehlung: lVIoZunrinum imperrgtle ke^is Zrgliarn, inäul-
AenrignxzuL ZL 5zLUü czuiciern rorarn, leci czuali vice cornpulsum 5uil!s
scj rngnus l^eZis czusecian, loca lraäere, czuse rsrnen omnis iuccellu cem-
xoris sä ^us l^ecletise IVIoZunring? re^gli munikcenriä reitirura fuill^nr.

Welches der ^okannis l^om. i. rerum ^loAunlingrum x»g^. 6; 2.
ebenmaßig versicheret.

Vorgemeldter ^rirbemius erzehlet ferner 6. I^oco von dem Pfalzgrafen,
illuni picelticitle 0^/?^ fceäusczue gl^urgile.

Wie nun der Erzbischof zu Maynz und der Pfalzgraf in der bloser
Sicherheits-Stellung ihre Auskunft gefunden, gleichwohl von ihren Gerecht-
samkeiten selbst dadurch nichts verlohren haben, also wird dieses in Ansehung
des Churfürsten zu Cölln gleichmäßig geschehen zu seyn , um so mehr vermutbet
werden müssen, als dieser letzterer zu vorerwehntem Krieg die mindeste Beeife-
rung bezeiget, und aus dieser Ursach, wie von vorerwehntem ^lberro ^r^en-
rinenli ferner angeführet wird, vom Erzbischofen zu Maynz gefangen zu
werden, in Gefahr gestanden hat.

Die darauf erfolgte Zeiten stellen dieses in ein annoch größeres Licht,
da nach der im Jahr 1105. sich begebener Endigung des Kriegs der Erzbischof
VVicliKolä die Verpflegung der Kaiserswerther Besatzung annoch besorget, und
vermög der in vorerwehnter Erzstiftifcher O^uÄion ülb 2 s. angezogener
Nebenlag im Jahr I504. dem i^Lrmznncz cis Lockanlen die pro Libanons
Laüri in VVerclsn mithin mehrere Jahren nach der Endigung.des



.

des ^Kerrmischen Kriegs, hergegebene 650. Malder Korn vergütet, und des
Ends zu mehrerer B^uaml.chkcit dieses 8enic>ns des Oppiäl kluillienlis
die Anschaffung auf die Neusser Einkünfte ertheilet hat.

Daß die Meynung des Kaisern nicht gewesen seyn könne, dem
Erzssft Ka'serswerth hinweg zu nehmen, erhellet ferner aus denen, vermög
deren Beylagen lud i>?. >>1. 12. i z ci. Oixiuätionis, vom Kaisern >ienriLo
in denen Jahren 150?. und i;io. auf eine unbeschränckte Weise ertheilten Be¬
stätigungen deren Erzstiftischer Zöllen.

Weltkündig wäre es, daß der KaiserswertherZoll unter die Zahl deren
Erzstift-CöllnischerZöllen mitbegriffen gewesen seye, und gleichwie es mit der
gesunder Vernunft übereinstimmet, daß, wan durch den obangezogenen im
Jahr i)o). geendigten Krieg der Erzstift des besagten Zolls verlüstig worden
wäre, solches in vorerwehnten, nur sechs Jahr hernach gefertigten, Bestätti-
gunMlrkunden zu Verhütung aller künftiger deßfallsiger Irrungen ganz gewiß
würde angeführet worden seyn: Also ergiebt sich aus dem in mehrberührten
Urkunden davon geschehenem Stillschweigen der unzweifelhafter Schluß, daß
zur Zeit der obangezogener Bestättigung der Erzstiftischer Besitz des Kaisers-
wenher Zolls nicht abgeänderet gewesen seye.

Diesem kommet hinzu, daß, nach geendigtem Krieg des Kaisern ^IKerci,
die Kaiserswerthische Kaiserliche Pfand-Verschreibungen in Handen des Erz-
bischofen belassen worden seyen, solches alsdan aber nicht geschehen seyn würde,
wan besagter Kaiser den Gebrauch seiner Übermacht dahin zu erstrecken die Ab¬
sicht gehabt Härte, vorgemeldte Kaiserliche Pfandschaft dein Erzstift entziehen
zu wollen.

Wo über dieses auch mchrgedachtem Kaisern es zu schlechtem Ruhm aus¬
gedeutet werden könte, wan derselbe wegen eines auf den Erzbischofen XVlLkdolä
geschöpften Unwillens die daran ganzUnschüldige dessen Nackfolgere im Erzstift,
mithin der Erzstift-CöllnischerKirchen selbst, durch Hinwegnehmung der vor¬
gemeldeter Pfandschaft einen unwiederbringlichenSchaden hätte zufügen
wollen, so wird wohl darunter eine weit gerechtere, auf die Nachkommen¬
schaft sich nicht erstreckende, weder auch der Kaiserlicher Gedenckens - Art
verkleinerliche Ausdeutung des von Allerhöchst demselben hierunter geführten
Endzwecks ertheilet werden müssen.

Und wie wolte derErzstiftwegen des alleinigenKaiserswerths einem ungünstigerem
Schicksal als in Betreff aller übriger Erzstiftischer Zöllen unterworfen gewesen zu
seyn, geglaubet werden können, da keine in der Wahrscheinlichkeit begründete Ursach
zu entdecken ist, warum alle übrige Erzstiftische Zölle und Zollstätte in diesseiti¬
gen Handen verblieben, besagtes Kaiserswerch aber dem Erzstift entzogen seyn
lolle?

Es hat zwar im Jahr 1548. Kaiser ^groluz 4ms dem XVilKelma
^larckionl ^uliacenli das Lstirum Werken cum IV'Ionio öc omnibus /Vp-
xerünsnriis 0ppi6i verschrieben; Aus dieser Verschreibung aber lasset sich zu
einer vorhin geschehener Aufhebung der älterer Erzstift- Cöllnischer Pfandschaft
der Schluß keineswegs herleiten.

Es wäre besagter Kaiser zu Aufhebung desjenigen, was von dem Kaisern
^Iberro mehrerwehntem Erzstift <is Lonlenlu ?rincipum jmperü exprello
ertheilet gewesen ist, so wenig berechtiget, als veranlasset. Diese Oncellio
konte ohnehin, bekennten Rechten zufolg, änderst nicht als lalvo )ure lerrii
ausgedeutet werden. Und erfolgte daraus ein mehreres nicht, als daß von der
Zeit an das ganze Kaiserswerth auf eine im Reich nicht unerhörte Weise mit
zweyfacher Pfandschaft behaftet, keineswegs aber, daß dabey dem Haus Jülich
zugleich auch das l'orum deren Kaiserswerther Einkünften übertragen den
seye.

Dem Kaisern darolc» 410 ist es nicht ungewöhnlich gewesen, das l'orum
des Zolls denenjenigen zu verpfänden, welche an dessen Einkünften den gering¬
sten Antheil gehabt haben:

C Es



Es erhellet dieses aus einem iübN. lO.hernächsi beygelegt werden sollendem
Viplomgre, vermög wessen dem zu alleiniger Geniessung zweyer sogenannter
?ul'N0l5en berechtigtem von kLiK-i-icKeKi der Kaiserswerther Zoll auf eine mit
unbeschränckten Ausdrückungen abgefaßte Weise verpfändet worden ist.

So wenig besagter von IveiK'erlcksiä aus diesen? unb.'schranckremOip!o-
marc die Folgerung, als ob.dadurch mit Abstellung deren almer Pfandschaf¬
ten ihme der ganzer Ertrag deren Zoll-Gefallen zugewiesen worden fene, harte
herleiten können, eben so wenig wird solches vom Haus Jülich geschehen
mögen.

Der Kaiser wäre im Stand durch Verhöhung des Zolls es also einzulei»
ten, daß denen Erzstiftischen Einkünften dabey kein Nachtheil zugehen thäte,
und da Geschichts-kündigerMassen von mehrbesagtem Kaisern die Zölle würck-
lich erhöhet worden seynd.

So stehet es allerdings zu vermuthen, daß zu Abwendung einer Schmähle-
rung deren Erzstiftischer Rechten die Verhöhung des Kaiserswerther Zolls
um vorgemeldete Zeit geschehen seyn werde.

Wann aber allenfalls auch dadurch besagten? Erzstift eine Vergeringerung
seiner Einkünften zugegangen wäre> und der damaliger Erzbischof zuj etwaiger
Verhütung der dem Kaisern der Zeit freygcstandener Loßkündigung des aufKai-
serwmh verschossenen Erzstiftischen <ÜktpirgIi8 räthlicher zu seyn erachtet hatte,
darzu stillzuschweigen, als dem Kaiserlichen Willen sich darunter zu widersetzen,
so würde dadurch jedoch das HMs Jülich nur ein mit dem Cöllnischen Erz¬
stift pro rsrs Oecliu gemeinschaftliches Lonclominium Keciiruum überkom¬
men haben.

Die Chur- Pfälzische Schriftsteltere haben zwar einwenden wollen, daß
nicht erwiesen wäre, wie vom Erzstift aus Kaiserswerth einige Einkünfte, so
lang dieser Ort in Handen des Hauses Jülich, oder derenieniger bestanden, de-
mn.jetztgemeldtes Haus besagtes Kaiferswerth zur After-Pfandschaft eingegeben
bätte, erhoben worden seyen, der Julischer Genuß hergegen aus verschiedenen
Verwendungen,und gestifteten Rbenten erhellen thäte: So wenig aber zu
zweifeln stehet, daß der, aus den, Besttz des Kaiserlichen Pfandrechtsniemal
gesetzter, Erzstift die Erhebung seiner Gesällen eben so fle-ss-g, als es von andern
geschehen ist, werde besorget haben; so wenig wird mehrerwehntem Erzstift da¬
rüber, ob, und wie vieles dasselbe davon empfangen habe? den Veweis zu führen,
rechtlich zugemuthet werden können.

Die Erweifnng eines privariven Genusses hätte vielmehr dem Haus Jülich
obgelegen, und dieser Beweis wird durch die Anzeige ein - oder anderer ge'chehe-
ner Ausgaben keineswegs geleistet; bevorab, wo auf eine unwidersprechliche
Weise in hernächstfolgendemwird angezeigettverden, daß die von besagtem
Haus Jülich geschehen seyn sollende Stiftung so vieler 'I^urnoilen, und anderer
Rbenten in einer ganz irriger Vorbildung bestehe.

Die von Jülischer Seiten vorgegebene Erlöschung des mehrerweknten
Erzstiftischen älteren Pfandfchafts-Rechts wird eben wenig durch die vom
Grafen Wilhelmen zu Jülich im Jahr 1568. dem Pfalzgrafen kuxreclir ge¬
schehene After-Verpfandung erwiesen.

Dan, obwohl die über diese SuboppiZnorgrion errichtete Urkund in
unbeschränckten Ausdrückungen abgefasset worden ist, fo stehet daraus jedoch
ein mehreres nicht zu entnehmen, als daß vom Haus Jülich habe angezeiget
werden wollen, wie für die dem Kaiser vorgeschossene Geldere der ganzer Kai¬
serswerther Lomplexus verhaftet seye, keineswegs aber, daß besagtes Haus
den ganzen Ertrag deren KaiserwertherEinkünften für sich alleinig, und ohne
einige andere Mitparricipzmen, zu genießen gehabt habe.

Die vom ^ilkelmo luliscenli dabey gebrauchte Wörter: Uttssro
Rechte: erleyden ganz füglich die Ausdeutung, m so weid sie unftr sey,»d:
Lo czuoä in ienlu juriclico meum ie6iö 6ici pollir, czuocl miki cum glic»
comlnune eli, enunrizrio lic exguclienäs lir» czngrenüs meusi eK.



Und wan allenfalls denen vorberührten Wörteren eine andere Absicht
folte beygemessen werden können, so winde jedoch zur Sicherheit des Erzstists
g ing seyn, daß selbiger zu vorberübttem Contract nicht zugezogen worden
seye, folglich dessen Recht durch dasjenige » was zwischen andern abgehandelt
worden ist, nicht habe in Abgang gerathen können.

Daß aber auch von mehrenvehnten Lomrakemen die Erzstift- Cöllnische
Rechte nicht in Vergeß gestellet, sondern würcklich vorbehalten worden seyen,
erhellet aus denen dem Übertrags-lnttrumearc»einverleibten Wörtern! mie
Rch.iltilns auch Dero Rechten die Vogdie und Herren da haven ind
haven sullen.

Dem Wort- Herren: kan die von Chur-Pfälzischer Seiten geschehene
Ausdeutung, als ob dieses von denen dasigen Burgmannerenzu verstehen
seyn solte, darum nicht beygelegt werden, weilen in dem ebengemeltem Über-?
traqs -Inlirumenro die Rechte derenselben vorhin schon durch einen besonderen
§pkuin, und zwar ohne Hinzufügung des Worts: Herren: vorbehalten wa¬
ren, folglich diese Rechte keiner nochmaliger Erhohlung vonnäthen hatten; mehr¬
besagten Burgmänneren annebens, wan schon ein - oder anderer von regierenden
'Hauseren abgestammet hatte, bey dergleichen Geschäften, wo überHaupts von
ihnen gehandelt wird, wenigstens in solcher Burgmannlicher Eigenschaft diese
Titulatur füglich nicht hat zugeeigenet werden können, dahero besagtes Wortt
Herren: nur die zeitliche Erzbischöfe zu Cölln, als welche zu denen Vogdey-und
andern Rechten m-tbelechtiget waren, hat betreffen mögen.

Durch die beydem hernachstigen, zwischen dem kuperw ?a!grin», und
(^UvLnii im Jahr 1)99. errichtetem Contract, in Bmeff der Kai¬

serswerther vom Haus Jülich herkommender Pfandschaft, ferner gebrauchte
unbeschranckte Wörter hatte dem damaligen Erzbischofen rsnczuäm ex rs inrer
glios sM eben wenig der mindester Nachtheil zugehen mögen. Und ergiebt
sich ein nicht undeutliches weiteres Merckm.chl aus der in mehrerwehntem Erz-
stiftischem Impi'ellc» iub polleiHoms angeführter
Nebenlag lud 1^. 2.6. vermög welcher die Kaiserwerther Sckeffen bezeugen, daß
ihre gnädige Herren von Cölln, und ihr gnädiger Inncker von Clevo
daselbst Gericht gehalten hätten.

Von Chur-Pfälzischer Seiten wird dawider zwar eingewendet, daß
dieses in die Zeiten des von Cleve und Marck eintreffe, welcher
dem Haus Iulich durch einige nachtheilige Einräumung nicht batte
äiciren können; es ist aber dabey das iuppoürum einer solcher Vernach-
theilung rechtsvergnüglich nicht erwiesen worden.

Da auch die in vorberührter Urkund benennte gnadige Herren ihre
in Kaiserswerth besitzende Herrlichkeit durch die Zusammenberufung des
Gerichts haben in Sicherheit stellen wollen, und besagte Herrlichkeit von
denen Scheffen anerkennet worden ist; so ergiebt sich daraus unwidersprech-
lich, daß obangezogene Ausdruckungenein weit mehreres, als die von denen
Cbur - Pfälzischen Schriftstelleren vorgegebene, Ertheilung eines blosen uruli
konoris haben bedeuten wollen.

Das fernere gegenseitige Angeben, ob sollte durch diesen ^cium der
Erzbischof nur die geistliche Gerichrbarkeit ausgeübet haben, ist eben wenig
erwiesen worden, und seynd die Umstände, daß ein weltliches Gericht über
die zwischen denen Scheffen des Kaiserswerther Stadt - Raths vorgewesene
weltliche Irrungen zu dem Endzweck zusammen berufen worden seye, damit
der Herrlichkeit deren gnadiger Herren von Cöllen und Cleve in Zu¬
kunft kein Nachtheil zugezogen werden mögte, von der Bewandnüs, daß
diese Sach der Erkänntnüs eines geistlichen Gerichts nicht hatte untergeben seyn
können.

Aus welchem allem dahero so viel erhellet, mit was für Rechts - begründe¬
ter Befügnüs von Ihrer Churfürst!. Gnaden zu Cölln darauf bestanden werde,
daß die Erzstiftische ältere vom Kaysern ^Iberw erlangte, bisdahin unverruckt
beybehaltene Pfandschaft der Mischer Wiederlöse nicht untergeben seye, mithindas



das Mnäsrum äs exequsn6o auf die Abtrettung des jetzt- gemeldten Erzstift
tischen alteren Rechts sich nicht erstrecken möge.

Ferner haben mit der Jütischer Pfandschaft keine Gemeinschaft, und kön¬
nen dahero unter vorgemeldtem klanäsco ex^uenäo nicht begriffen seyn
folgende Erzstift-Cöllnische

Und zwar ttens zwey von denen von Schönevorst herkommende l'urnoisen,
womit es diese Bewandnüs hat:

^ ^ ^ Es seynd im Jahr 1558. dieselbe, vermög des viplomsris 5ud 4. I^ir.d!.
' vom Kaysern Lsrolo 4m dem Rheinarden von Schönevorst auf eine erb» und
unwiderrufliche Weise ertheilet worden.

^V.4 Die Tochter dieses von Schönevorst, ist Besag der Anlag lud X. 4.
' an den Conraden von der Dick verheyrathet, und die aus dieser Ehe des von
Dick gezielte Tochter, an den von Alpen vermahlet gewesen.

5. Jetzt - gemeldte Frau von Alpen wäre, nach Ausweis der Urkund lüb 5.
die von SchönevorstischeErbin, und hat zu Bezeugung einer besonderer, dem
Grafen Wilhelmen von Limburg, sodann Gumprechten von Neuenahr zilgetra-
gener Freundschaft die von obangezogenem ihrem Großvatteren von Schönevorst

x/. ^ ^ ererbte zwey l'urnoilen besagten beyden Grafen von Limburg und Neuenahr im
A 'Jahr 14; s. laut der Anlag luk 4. I>irr. L. übertragen.

Vorgemeldter Graf Gumprecht von Neuenahr hat die von obcrwebntem
Wilhelm von Limburg mit der Mechtild von Reifferscheid gezielte einzige Toch¬
ter Margrerl? von Limburg geheyrathet, mit welcher Margrech mehrgedachter
Graf Gumprecht von Neuenahr nebst seinem selbst eigenem, vorhin schon gehab¬
tem, Schönevorst!schem '^urnois hernächst auch den anderen an das Haus Lim¬
burg gelangt gewesenen ^urnoilen überkommen, und also diese beyde Schöne-
vorstische '1 urnoiien besessen hat.

Der Graf Gerald von Cleve wollte sich zwar dieser zweyen l'urnoilen
ebenmaßig anmaßen, er wurde aber durch Kayserlichen Oberrichterlichen Spruch
angewiesen, besagten Grafen Gumprechten von Neuenahr in dein Genuß deren-
felben nicht zu stöhren, welches von ihm (Zerarclo auch, nach Ausweis der Ur-

^ 6 kund 5ub 6. im Jahr 1442. versprochen, und darauf ferner vom Kaysern
kriäenco in vorgemeldtem I442ten Jahr up St.Jacobs Tag, laut derBenlag
liik ;.I^irr.L. die graflich- Neuenahrische ^cczuillüon deren zweyer Schö^-

(7. nevorstischer ^urnoiten bestattiget worden ist.
Nach Abgang des Neuenahrischen Mannstammens aber seynd, in Gefolg

7- des vom Kaysern kuäolpko unterm 8ten ^lulii 160?. abgegebenen luk 7. ne-
benliegenden lliplom^riz besagte 1"urnoi5en an den Cöllnischen Erzstift verfallen.

^tens gehören dem Erzstift zu, die sogenannte drey Pfalz-gräfliche 'I>irnoilen
an mehrgemeldtem Zoll,

z. Diese seynd, vermög 8. im Jahr 1)70. vom Kaysern
Larolo 4W dem Pfalzgrafen kupreckr ertheilet worden, und wie in der, dem
gegenseitigen jmpi-eilo lud i-ubrica: ^>itiriX?o/!'el!l0ni8 pglsrinX selbst ange¬
fügter Nebenlag lüb t^.8. vermeldet wird, unter die Jülische Pfandschaft nie-
mahl begriffen gewesen, folglich, wo vermög deren obangezogener Urkunden 5ub

22. des vorerwehnten Erzstiftischen Imprelli, und der gegenwartiger Vor¬
stellung lud i. der Pfaltzgraf Ocro alle seine Rechte, Erbschaft, und Forde¬
rungen, die er am Schloß, Stadt und Zoll zu Kaiserswerthgehabt, dein Erz-
Bischofen OLäerick cwlgllch verkauffet hat, kein Zweifel vorwalten kan, daß
durch diesen Verkauf besagte drey Pfaltzgrgfliche l'urnoiien an den Cöllnischen
Erzstift gelanget seyen.

ztens hat im Jahr 1 der Kayser ^Venceskus, vermög viplomaris 5ub
16. des Erzstiftischen obangezogenen Imprelli dem von KlüIKsim einen l^ur-

noilen ertheilet.
Dieser l^urnois ist im Jahr 1400. penulrimk ^larrii, lautAnlag

l?. des besagten Irnprelk an vvilkelmen von Jülich Herzogen zu Berg über¬
tragen worden, welcher denselben dem loanni von l.oen überlassen, jetzt-ge-
melter von l.oen aber,solchen dem ^äolpko Llivenli unterm 6ren May 1400.
besag deren sä ^ÄsLsrneralis lud Izl'. I gelangter Urkunden,verkauffet hat.



Von diesem Lebern ist vorcrwekntcr "Nienoiz an seinen Brüdern (-er-
Kzr6um nebst allen übrigen von ihm ^ciolpko besessenen Kaiserswerrher Rechten
und Gefallen vorerwebmer !>?aßen abgetrottcn, hernacbst aber von besagtem (-er-
dgrclo vermög ^chuncil üib X. 19. des obangezogenen Erzstifrischen ImprM
im Jahr 1424. dem Erzbischofen Oeclerick verkaufet worden.

4tens bat mit der Jütischen Pfandschaft nicht die geringste Gemeinschaft
der so genannter Zynischer 1"m-nois, welchen, besag des 5ub X. 9. nebengehen-
den vom Kaysern Larolo ?ro im Jahr 15-2,1. abgegebenen BestättigungS - Oi-
xlomgri8 Kayser IVlaximilign dem Grafen ^okan von Lgyn ertheilet hat, und
nach Abgang des Launischen Mannstanunens, vermög des lub K. 8. bereits
angeführten Oiplomaris dem Cöllnischcn Erzstift ebenmäßig zugefallen ist.

stens gehören zur Gülischen Pfandschaft keineswegs die zwey v. ki,Lif-
fersckeicilsche l'urnoisen, sondern es seynd dieselbe im Jahr 15s). vermög
der Nebenlag 5ud io. vom Kaysern Larolo 410 denen von ksiKsr-
sckejci verliehen, und wie die Nebenlag üib >s. I I. bezeuget, vom Kaysern
.Ligiimunäo im Jabr 1416. bestättiget worden.

Von diesen zweyen I'urnoilen ist einer an den von I^orne zu ?arweis,
welcher eine von keitkerlLkeiäischeTochter geheyrathet hat, besag des .^6-
jun^i lük 1?. vom Jahr 1414. den iten lulii gelanget, wovon solcher
l^urnois, wie aus der Nebenlag lud. K iz. yom Jahr 1544. den izten
Oecembris erhellet, an den Grafen VVilKellnen von ^euenakr übertragen
worden.

Den andern I^eiKerlckeläischen l'urnoilen hat Graf ^lermgn von
Neuengkr, laut des ^unÄi 5ud> 14. im Jahr l s s?. an sich gebracht,

Es haben also die Grafen von ^euenatn- vorgemeldte beyde KeiK-r-
lckeiälsche l'urnoisen, wie aus der fernerer Nebenlage litb >1. 1;. vom /V.
Jahr 156?. zu ersehen ist, besessen.

Alle diese obangezeigte l'urnoiten hat der Erzstift nicht l'irulo o-nri-
culari, sondern aus eben solchem l'irulo ÜVL nomine ^cnerali vel univertzli
donceüionis besessen, als jener ist, ^welcher von Chur-Pfalzischer Seiten
vorgeschützet wird.

Es >eynd bejagte l'urnoilen wesentliche Theile der Zoll-Gerechtsamkeit
selbst, sie bring?n die Befügnüs mit, durch einen selbst eigenen Zöllnern,
Öbsichtern, oder Beamten die Schiffe besteigen, lind die Zollgebuhrnussen
einnehmen zu lassen.

Jmmassen die Urkund vom Jahr i)s8. lud N. 4. I^ir. vermeldet,
daß es dem von Lckonevorttischen Zöllnern freystünde sich mit auf die
Schiffe zu begeben, und ihren gebührenden Zoll zu nehmen.

Wie dan auch vermög des obangezogenen .^chunAi luk 7. Kayser
^grolue 4lus dem Pfalzgrafen kupreckr die Heb- und Einnebmung deren
Zollgebührnüssen verstattet; und im Jahr i;?8. vermög der Beylag iuk
K.16. des vorgemeldten Erzstiftischen IrnpreM Kayser V/encesIaus dem v.
zvlülkeim verwilliget, die Gebührnüssen seines l^urnoig aufzuheben, und zu
nehmen. Jmgleichen laut /^6junÄi lud n. n. Kayser 8i^ilmun6us deneir
von keiKersctisiä ihre zwey l'urnoisen von aller Kaufmannschaft zu heben
erlaubet hat.

Nicht weniger ist laut der Beylag lud n. 14. im Jahr 14,54. zwischen
dem von I-Iorne zu ?arvveis» und von keitkerlLkeiä beliebet worden,einen
gemeinen Warthspfenning für ihren Obsichtern zu setzen. Und hat, vermög -
XäjunÄI iub n. ?. im Jahr 1521. Kayser (Üarolus sius dem Grafen ^0-
ksn von 8ayn den Ertrag ihrer l'urnoilen einzunehmen, mit der hinzuge¬
fügter Erklärung, verstattet, daß ihr eigener Warthspfenning ungeirret bleiben
solte.

6eens bestehet ein ferneres vom Haus Jülich zwar hergekommenes,
gleichwohl unter die dem Pfalzgrafen kiuperro im Jahr i;68. geschehene
Affter-Äerpföndung niemahlen begriffenes, sondern davon ausdrücklichaus¬
geschlossenesErzstiftisches ^cquiluuln in einer aus dan KayscrswertherZoll
'zu zahlen gewesener Erbrenth von 240°. Gülden. D



Diese Erbrenth ist, laut der in dem gegenseitigen selbst eigenem Imprello,
iub rubrics 1uttiris?olIeMonis pglsun-e tut, n.7- beygefügter Anlag vom Jahr
1568. vom Haus Jülich dem I^nAeiberren Grafen von cier IVlarck zur Hey-
raths-gab ertheilet,"sodan dem Pfalzgrafen I^uperro bey der an ihn geschehener
SuboppiFnorarion, des IN 21.^urnoiten bestanden gewesenen Iülischen Pfand¬
rechts, die Ablichtung besagter Erbrenth aus denen vorgemeldten n. ^urnoiien
zu verfügen eingebunden worden.

Mehrerwehnte Erbrenth ist nach Absterben des besagten Ln»e!tzerri aufdis
an den von k'alckenttein verbeyrathetgewesene desselben Tochter gefallen; von jetzt-
gemeldter Frauen von kÄckenttein ist solche,'laur Anlag des vorerwehnren dies¬
seitigen ImpreÜi iuk n. 14. im Jahr an den Wilkelinum von Jülich
Herzogen zu Berg verkauftet, von besagtem VVilkelmo ^uliacenü ist dieselbe,
vermög der -Nebenlag des obangezogenen diesseitigen Imprelli lud n. - f. im
Jahr!)??. an den /^änlpkum Lliveniem, und von diesem letzter», oberwie-
sener mästen an dessen Brüdern (Zerarclum ^Zgrcsnurn mit allen übrigen von
mehrgemeldtem ^ciolpko besessen gewesenen KaiserswertherGefallen gelanget,
welcher solche Erbrenth, laut der obangezogener Nebenlage lud» n. -9. des mehr¬
besagten Erzstiftlschen Imprelli Mi Jahr 1424. Die L. 'I'komse ^poltoli dem

/V.16. Erzbischofen Declerick verkauft, zugleich auch nach Ausweis der lud n. 16. Iie-
benligender Urkund von eben demselben Jahr und Tag sich dahin reverliret hat,
daß falls er zu dem Land von der Marck gelangen würde (welches GeschichtS-
kündiger Massen darauf bald erfolget, und über diese Grafschaft vom Kaysern
Agiilnuncio besagtem (ierar6o die Velehnung ertheilet worden ist,

daß alsdan er nimmermehr am iLrzblschofe,!Oe6erick, dessen Nachkom¬
men, und Seift die 24oo.Guldcn gesinnen, noch forderen wollte.

?tens haben vermög der Anlag luk n. 7. des vorgemeldten gegenseitigen
Imprelli die, sogenannte KaiserswerrherBurgmcinner, welche von Kayserl.
Majestät, und nicht vom Haus Jülich angeordnet gewesen seynd, 700. Gulden
aus denen Zollgesällen jährlichs zu empfangen gehabt. Sie seynd einem Jüti¬
schen Ruckfall nicht untergeben, sondern von der Pfandschaft ausgenommen ge¬
wesen. Und bedarf der Erzstift wegen desjenigen, was selbiger davon acquirirt-
hat, dem zu dessen Erforderung nicht czuslikcirten Churhaus Pfalz den rirulum
um so weniger aufzuweisen. als ohnehin zu Rechtfertigung des diesseitigen Ge¬
nusses der,'so langjähriger Zeitverlauf alleinig hinreichig ist.

«tens die loo. Marck aus denen Vogrey-Gelderen, welche die Ksgrgrerl,,
Mutter des Wilkelmi .Iuiigcenll8 sich und ihren Erben ausbedungen haben solle,

^-'7- seynd, verMög der Anlag liib n. 17. vomJabr 1405. vom^VUKelmoHerzogen
zu Jülich dem .V6olpken verkaufet worden. Sie seyud mithin so oft angezeigter
Massen mit denen übrigen Kaiserswerther Gefallen des ^äolpki an dessen Brü¬
dern Qerarclum, und von diesem durch den Verkauf vom Jahr 1424. an den
Cöllnischen Erzstift gelanget.

Diesem kommet hinzu ?tens die fernere mit der Jülischer Pfandschaft keine
Gemeinschaft habende Erzstiftische .^cquilnion einer Jahrrenth von i s. aldcr

5^ Schilderen, welche, vermög der Anlag lud n. 18. der^äolpkus^larcznusimJahr 1404. von dem von Voskem erlanget hat, und durch die bey denen ^z-
angezogenen 100. Marck vermeldte Weise dem Erzstift zugekommen ist.

Von allen diesen angeführten lurnMn, Renthen, und Gefallen, hat
das Haus Jülich, den mindesten Heller jemahlen gezogen zu haben, nicht ange¬
geben, vielweniger darüber den Beweis, in der ungezweifelter Rucksicht auf die
desfalsige Unmöglichkeit beyzubringen, unternehmen wollen. .Es ermangelt auch
an einem 'Nculo, sich derenselben anzumaßen, welches für sich alleinig, wan
schon allenfalls die darunter vorwaltende Bewandnüs nicht durch so viele, zu
allem Überfluß diesseits beygebrachte Diplomat und Urkunden an Tag gelegt
worden wäre, gnug seyn würde, unwidersprechlichan Tag zu legen, daß vor-
erwehnte l'urnoiien, Renthen und Gefalle in der Jülischer Pfandverschreibung
nicht begriffen, folglich keiner Wiederlöse ausgestellet seyen.

i ^
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lotens hat unter der Jülischer Pfandschaft das )u51'errirorii imKai»
serswerther Bezirck, weiugik-is, wie selbiges mit dem cvllecianäi, und
anderen Landsherrlichen Rechten, dermahlen ausgeübet wird, nicht begriffen
seyn können.

Die Reichs- und Crayß- ?i-selian^ ftynd nach dem alleinigen uralten
Besitz, ohne weitere Erkundigung,ob sie einem Eigenthümern, oder Pfand-
schafts-Einhabern zu Last geftellec seyen, abgemessen worden.

Und was dagegen solche uralte Beschere vonl'srruorial-Rechtenan sich
gebragt, solches haben sie nicht für den Pfand-Verschreiben,, sondern für sich
selbst erworben.

Wie dieses mit vortrestichen Rechtsgründendes mehreren behauptet
wird von dem

/-b« /)?//.' c/e 5. 2Z.
utens kan mit mehr - erwehnter Jülischer Pfandschaft keine Gemein«

schaft haben das ^us 2x>LrmriL der Kaiserswerther Vestung.
Dieses ^us hat der Erzstift, vermög deren Anlagen lud n. 4. öc 5. des

diesseitigen obangezogenen Impretü, bereits in denen Jahren 1249. und 127?.
von damahligem Kaiserswerther Burggrafen erworben.

Die Vielheit deren dabey zugegen gewesener, in besagten Urkunden ver-
meldter Zeugen, unter welchen sich auch der Albertus Bischof zu Regen-

- spurg mitbefunden hat, konte ein anderes zu glauben nicht veranlassen, als
daß dieser Vorgang dem damahligen Kayseren nicht hatte unbekennt verblei¬
ben können; und wo allerhöchst - derselbe in ungezweifelter Erwegung der dem
gesanumen Reich dadurch zugegangener besserer Sicherheit nicht allein durch
sein Stillschweigen, sondern auch durch die dem Erzstift bald darauf erchc.K:
Kayserliche Pfandschaft des gesammten Kaiserswerth seine dessalsige Ver-
gnehmung gnugsam bezeuget hat, so wird dieses annoch bestehendes lus
sperrurse oftgemeldtem Erzstift nicht entzogen werden können.

Woraus dahero sich gnugsam ergiebt, wie unumgänglich es nothwen¬
dig seye, daß auf den nicht zu verhoffenden Fall, wan keine Abänderung
der Urtheil über den Punct der Wiederlößlichkeit des Jütischen Pfandrech»
rens zu erlangen seyn sollte, wie man sich dessen jedoch allerdings versehen
thuet, wenigstens jedoch solche Urthel dermaßen erkläret werde, damit durch
irrige Ausdeutung des ^anägri äs execzuencZo der Erzstift des Besitzes
dieser obangezeigter sämtlicher ^cczuilirorum nicht entsetzet werde.

Ferner kommet zu Erlangung der gebettener kettirurionis in InreArum
wider mehrberührtesMan6arum c!e execzuenäo das lus rerenrionis aller¬
dings zu statten.

Auf dieses ksremions- Recht ist in der Urthel zwar keine Rucksicht ge¬
nehmen worden, solches aber darum ungezweifelt geschehen, weilen besagtes
^U5 bisdahin nicht ipecikice angezeigt gewesen ist.

Da nun dasselbe mit der bester rechtlicher Würckung auch in Lxecu-
nvi5 geltend gemacht werden kan,

DA c/?/?. 4.57. vo/. 1.
//. /b/. 2. ÄA 4. 5 >.

1. 84. »-75«
so wird bey der, zu diesem Endzweck hiedurch beschehender desselben Einfüh¬
rung solches Kersnrions-Rechtnicht allein in der dem Cöllnischen Erzstift
unwidersprechlich gebührender Beybehaltung deren obangezogener Rechten und
Gefällen, sondern auch insbesondere aus folgenden an sich ganz Iiczuiä,oder
jedoch in conriliLnri zu iiczuiäirenden Ursachen gegründet.

itens daß vorberührter Massen der Cöllnischer Erzstift vermög deren im
Jahr 1464. und 1481. mit dem Haus Cleve errichteter Friedensschlüssen gegen
die zugesagte Beybehaltungdes Kaiserswerth, die Oertere Soist und Zan-
then ebenfalls einzubehalten,zugestanden habe, folglich zu allenfallsiger Kai¬
serswerther Obruckgebung nicht schuldig seyn könne, wan nicht anvorderst
ihm besagtes Soist und Zanchen obruckverschaffet worden seyen. Jmmassen

tticht



nicht zu zweifeln stehet/ daß, gleichwie dieses Keremions-Recht wider den
Herzogen losn VVilKdmen von der Marck und Cleve gegründet gewesen ist,
also solches ebenmäßig wider das in der Eigenschaft eines Erbfolgeren des
besagten Herzogen die vorgemeldre Wiederlös-Klag fortsetzendes Chur-Haus
Pfalz eintreffen musst'.

2tens: Übersteigen auf eine nicht zu vergleichende Weift daö(^iznmrn des
anmaßlichen Jülischen Pfandschillings so viele vom Erzstift verwendete Bau-
und ^leliorgnons-Kösten, an Brücken, Mühlen, Rhein-Ufer, und dem
Werth, welche Kosten der Wilkelmus Miacenlls bey seiner an den Kuperrum
?gliirinum im Jahr i;6z. geschehener After-Verpfändung im Fall der Nuck¬
söse in einer unzertheiller Summ mit dem Opirgli vergüten zu wollen, ver¬
sprochen hat, wie nicht weniger an dem zu des gesammten Reichs, und Chur-
Rheinischen Creyses Sicherheit, vollführt gewesenem KaiserswertherVestungs-
Bau, nebst denen zu dessen Unterhaltung verwendeten ungeheuren Kosten.

Und wan schon durch das Schicksaal der Zeit daraus dem Erzstift nicht
minder als anderen Benachbarten eine Beschädigung zugefüget worden ist, so
kan dadurch gleichwohl dem daran ganz unschüldigen Erzstift die bey der allen-
falsiger Wiederlose gebührende Vergütung solcher aus der best-gesinnter Reichs¬
patriotischer Absicht verwendeter Kosten nicht in Streit gezogen werden.

itens wird besagtes ^us kcrencionis durch die in dem diesseitigen er¬
sterein Irnpretlo iuk siubrica: ^uiticin ?olIel!iolÜ8 HleKoralis Lecleüse Lo-
jonienüs PSZ. angezeigte, von Weyland Ihrer Cburfürstl. Durchl. zu
Pfalz zur Zeit Dero nächstvoriger Bemeisterung an dem Schloß, der Stadt,
und dem Amt, denen Kellnerey- Zoll - und Licent-Gefallen, fort sonstig gesche¬
hene Beschädigung annoch mehr bestärcket.

Eine weitere Rechts-begründete Ursach zu geziemender Nachsuchung der
keüirmionis in inrc^rvm Wider das ergangene c>L exo^uenclo
erbellet daraus, daß die Chur-Pfälzische beym Cöllnischen Stadt-Rath neuer¬
lich äspvnirte Geldere den Ertrag des in mehrerwehnter Urtheil vermeldten

deren anmaßlichen Wiederlöse-Gelberenbey weitem nicht erreichen.
Es waltet ausser allem Zweifel, daß von Chur-Pfälzischer Seiten die

Zureichigkeit dieser Gelberen Rechts- vergnüglich erwiesen werden müsse.
Dasjenige Zeugnüs, welches über die vermeyntliche Zureichigkeit des

vepoliri der Fürstlich - Bambergischer Münz-Rarh, auch des Löblichen Frän¬
kischen Erayses General-Waravein loan Mgi-ria k'ortier abgegeben hat,
ist zu Erfüllung dieser Obliegenheit nicht im mindesten erheblich; Es ergiebc
sich daraus vielmehr ein in die Augen fallender Irrthum des von besagtem
Münz-Rath sich vorgebildeten 8uppoliü.

Mehrerwehnter Münz-Rath hat die- in der Iülischer Pfand-Verschrei-
bung vermeldte Florenzer Gulden denenjenigen R^ichs-Goldgulden im Werth
gleich erachten wollen, welche von denen vier Cburfürsten am Rhein aus
Veranlassung des Munz-kcceNes vom Jahr i M. gepräget worden seynd,
und im innerlichen Werrb mehr nicht, als Largr feinen Golds, entkalten.

Was für ein übergroßer Unterscheid aber zwischen diesen Reichs-Gold-
gülden, und denen Gulden von Florenz guter schwerer Gülde anGold-
münz und Gewicht vorwalte, entdecket nicht allein der in dem 8uba«i-
zunäw der Anlag lul) n. 19. angeführter Münzverständiger,sondern es
erweiset dabey annebens der berühmter Trierischer Professor Xeller, wie un¬
gleich weit der innerlicher Werth des Florentiner Gulden den valorsm in-
rrinlecum des erstgemeldten Reichsgulden übersteige, mithin das zu Ergän¬
zung des Oepoliri 2>OZ.I 1/2. Schlld-Louisd'or, oder dafür 8082. Cronen-
khaler hinzugefüget werden müsten. Die Abzeichnung solcher Florentiner GuloeN
findet sich bey des

2.7. 696.
Und wird von ihm dabey angeführet, zugleich auch aus des VenmrX^Kro-
mco ^ltieuü bestättiget, ocio I lorenos sureos b'1orenlM!L0Üicinsc Xquz/Ie



pon6us unins uncise suri, welches mit der Ausrechnungdes vorgemeldeten
pro/elloris Keller, und des obangeführten andern Münz-Verstandigen aufs
genaueste übereinstimmet,anmbcns euveistt, daß ein solcher I'lorcuuner Gulden
ganz fein und ohne Zusatz gewesen seye.

Besagter
M/7/7?0»V </. to/,/. ». /)//. 28. 8^9. ^ 821.

bezeuget ferner, in 8°eculo 1410 ilä percreouillö sgmsm Lc nomen 6iKorum
I'lorenorum I^jorenlinorum, ur lüprg csecerog gureos nummos in curlu
fuil!enr lonAZ Igreczus per Imliam, imo äc> ulrrä Irglism celebrarillilni.

Um das Jahr 1744. seynd in dem, einige Stunden von Cölln gelegenem
«Hemmersbacher Busch viele dergleichen ^lorenriner Gulden zufalliger Weise
entdecket worden;

Es bezeuget der
/>. ^ Lo/on/e«/? Q?/>. 19. K. Z./sF.r6A.

daß sie eben solche gewesen seyen, welche beschrieben würden vom
6. <7. 54. und dem

Ast/??/. c/e?/«/»/»,.r 7»ec//tS §.119.
(>uo6 nempe surei^lorenrise cuii üiLrim rirulo ^4. cargnorum, acleocj;

nullo mirs surum msrslio pLrmixri.
Daß in vorerwehntem i4ten 8seculo solche ganz feine ljorem surei im Han¬

del und Wandel in Deutschland ganz bekennt gewesen seyen, ergiebt sich aus
dem in der so genannter luüilis pottÄlioms palarinse iuk n. 6. angezogenem,
vom Kaysern Lsrolo 410 dem Wilkelmo iVlarekioni^uliacenti im Jahr 1 ^48.
ertheiltem Oiplomare in verbis
„ czuoulczuL 6epe6iKa pignora pro prsenorars liimma
„ <7«^ vei pro czuolider ciuoclecim ^rolli auricjul monelN
„ ke^is t' rancize sut viZinri lolicli kallenlium snriczuorum per no8 aklolura
„ suerinr.

Aus welchen Werteren besagter

den vernünftigen Schluß herleitet, daß diese klarem gurei von 24. (!arar ge¬
wesen, und deren nur 64. aus der Cöllnischer Marck geschlagen seyen.

Die I^iorenriner Gulden so wie sie vom isten 6seculo bis herzu gepräget
worden, seynd zwar von dem im i4ten Lseculo bestandenem innerlichem Werch
abgewichen, bey untergebenem Rechtsstreit aber wird es nicht auf die Schätzung
eines neu geprägten, sondern nur auf den vslorem imrinlecum eines zu Zeit der
Jülischer im Jahr 1;68. geschehener Affter-Verpfandunggangbar gewesenen
Gulden von k WrenlT ankommen können: wan aber allenfalls auch zu Schä¬
tzung deren in jetzt- gemeldter Affrerpfandungbemeldter Gelderen keine andere
Richtschnur, als der Werth deren nach dem isten 6iecuto geprägter Floren-
riner Gulden, genohmen werden sollte, so würde jedannoch der von Churpfälzi-
scher Seiten gebrauchter Waradein sich in seiner Rechnung sehr betrogen finden.

Vermög Münz-K6i«5ti Kaysern Paroli vom 28ten)ulü issi. bey dem
Münz-Archiv /ov/. i/^o ;6i.

werden die I^lorenriner Ducaten denen Ungarisch - Wien- und VenedischenDu-
caren gleich gestellet, dieses ist auch vom Kaysernkercknanäo, laut der bey vor-
gemeldtem

197.
erfindlicher, Münz-Verordnung vom i?ten ^ugulli i ss?. geschehen, und bey
der bekennte? Oestereich- und Chur-BayerrischerMünz-Lonvennon vom Jahr
17 s). den 2 l.Septemb. wie nicht weniger in dem von der Kayserin Königin
Majestät unterm i-.ten lanusrü 1754. erlassenem l^äicto.

///!>/^ /o/». 6. 409.
und der Chur-Bayerischer bey des

vl/0/^1 Staats-Archivc/e «v«o 1756. Iten TheilI) s.
erfindlicher Münz-Verordnung also befolget worden.

E ' Da
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Da nun ein Cremnitzer Ducat vom Jahr rf74. bis 1757. wie such ei«
Wienerischer Ducat, vermög des von sieben Warademen abgegebenen bey vor-
Semeldtem 6. 2.18/
anzutreffenden ^rreiiari, 2). (üsrar und ?. Gren feinen Golds enthalten: so
ergiebt sich daraus, daß die vom iften Lseculo bis herzu geprägte Igoren-
riner Gulden, solchen innerlichen Werth ebenmäßig enthalten, folglich, wan
das OLpoücum auch so gar nach diesem neueren Werth abgemessen werden
wollte, ?edannoch der gegenseits gebrauchter Waradein um viele tausend rrhlr.
den Erttag deren äsponirter Gelberen zu gring angeschlagen haben würde.

Da nun diese samtliche obangezogene vorhin theilsgar nicht, theils also
nicht bekennt gewesene, nunmehro aber sattsam erwiesene Umstände von der
Bewandnüs seynd, daß, wan dieselbe vor der über die Haupt-Sach ergan-
gener Urtheil, und dem darauf erlassenem klanösro 6s execzuenclo vorge¬
tragen worden wären, besagte Urtheil so wohl, als das letzt - gemeldte Klan-
6arum äs exsgueaäo gewiß nicht würde erlassen worden seyn.

So gelanget an Euere Hochgräfliche Excellenz Ends» unterschriebenen
Anwalds nochmahliges unterthänigstes Bitten, Höchstdieselbe gnädigst geruhen
»vollen, dessen gnädigsten Herrn Principalen gegen die vorhin geschehene,
hierdurch erhohlende Erbiethung zu allen erforderlichen, in denen gemeinen
Rechten, und Reichs« Gesatzen gegründeten prsettanZis nunmehro ohne fer¬
neren Anstand so wohl wider die in der Hauptsachen eröffnete Urtheil, als
auch wider mehrbesagtes K?an6arum 6s exequenäo in inreZrum zu reiK-
ruiren; mithin, so viel die prs-rsnäirte Jülische Wiederlösung betrift, An¬
walds gnädigsten Herrn Principalen ab inüimck ^Äione zu gksolviren,
fort sonsten in Rechten zu erkennen und zu sprechen, wie bereits vorhin mehr«
mahlen gebetten worden, oder wie am ersprießlichsten hatte gebetten werde»
sollen, können, oder mögen, wenigstens aber vorlauffig kurz «Höchstgedachtem
Hlanäsro 6e exstzuenäo mittels gnädigsten Oecreri iulpsnüvi einsweilen
den Lauf zu benehmen.

Darüber das Höchst- mildrichterliches Amt unterthanigst anrufend«.
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